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Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes) 

Grafenheider Straße; 3. Bauabschnitt 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Bebauungsplan Brake-West wird in dieser Legislaturperiode nicht weiter verfolgt. 
Für den 3. Bauabschnitt der Grafenheider Straße wird das Baurecht über einen Bebauungsplan 
gesichert. Dieser Bebauungsplan ist zeitnah zu erarbeiten und der Bezirksvertretung vorzulegen. 
 
Der Beschluss der Bezirksvertretung ist an den Stadtentwicklungsausschuss weiterzuleiten. 
 
 
Begründung: 
 

Im Koalitionspapier der „Bielefelder Ampel“ ist festgelegt, dass der Bebauungsplan „Brake-West“ 
nicht weiter verfolgt wird. Da aber die Stadt Bielefeld für den Bau der beiden mittleren Bauab-
schnitte der Grafenheider Straße in finanzielle Vorleistung getreten ist (1,4 Millionen Euro für die 
ersten beiden Bauabschnitte und 900.000 Euro an Grunderwerb für den 3. Bauabschnitt - ohne  
die Planungskosten) und da die Zuschüsse, die durch das Land zugesagt sind, abgerufen werden 
können, wenn es für den 3. Bauabschnitt Baurecht gibt, ist es notwendig, dass für den 3. Bauab-
schnitt zügig Baurecht geschaffen wird. Da dies nun nicht mehr über den Bebauungsplan „Brake-
West“ möglich ist, soll dieses Baurecht über einen Bebauungsplan eigens für die Straße gesichert 
werden. Die Absicht, dieses Baurecht über ein Planfeststellungsverfahren zu erreichen, ist recht-
lich problematisch: 
Da die Grafenheider Straße als Landesstraße ausgebaut werden soll (mit Übernahme der „Lan-
desstraßenfunktion“ statt der Braker Straße) darf die Gemeinde dieses Planfeststellungsverfahren 
nicht selbst durchführen, sondern müsste das Verfahren an das Land abgeben. Ein vergleichba-
res Vorhaben wurde aufgrund dieses Formfehlers vom Verwaltungsgericht Braunschweig am 8. 
Mai 2009 zu Fall gebracht (AZ 6 B 335/08). Eine Übergabe an das Land könnte aber erst dann 
erfolgen, wenn die Grafenheider Straße im Bedarfsplan des Landes Berücksichtigung findet (Der 
bisherige Teilausbau erfolgte nach dem GVFG.). Da der Straßenbedarfsplan des Landes aber auf 
Jahre beschlossen ist und da auch nicht sicher ist, wann die Grafenheider Straße in den Bedarfs-
plan aufgenommen würde, ist mit einer Ausbauverzögerung von mindestens 10 bis 20 Jahren zu 



  
rechnen. Eine Verzögerung dieses zeitlichen Ausmaßes ist nicht vertretbar, da an der Planung der 
Grafenheider Straße schon seit 20 Jahren gearbeitet wird. Deshalb ist die zeitnahe und rechtlich 
mögliche Planvariante über einen Bebauungsplan zu wählen. Nach allgemeiner Rechtsprechung 
darf eine Landesstraße mittels Bebauungsplan geplant werden, auch wenn sie nicht im Landes-
straßenbedarfsplan steht. 
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